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3.2.2. Land- und Forstwirtschaft  
 
 
Der Anteil der Berufstätigen in der Land- und Forstwirtschaft verringert sich in Weinitzen seit 
1981 stetig und liegt im Jahr 2001 bei 3,4%. Gemäß der Agrarstrukturerhebung im Jahr 1999 
umfasst ein durchschnittlicher landwirtschaftlicher Betrieb in der Gemeinde ca. 12,1ha. 
Ferner wurden im Zuge der Agrarstrukturerhebungen in den Jahren 1995 und 1999 folgende 
Eckzahlen der Landwirtschaft in Weinitzen ermittelt:  
 
 
Tabelle 12: Landwirtschaftliche Betriebe und Flächen 
(Quelle: Agrarstrukturerhebung, Statistik Austria) 
  Gemeinde Politischer Bezirk  Bundesland 

 1999 1995 Änd. % 1999 1995 Änd. % 1999 1995 Änd. %
Betriebe insgesamt 100 130 -23,1 4.968 6.104 -18,6 48582 58140 -16,4 
Betriebe mit Fläche  99 129 -23,3 1.402 1.487 -5,7 48123 57259 -16,0 
Haupterwerbsbetrieb  24 22 901 3.512 4.547 -22,8 15907 16091 -1,1 
Nebenerwerbsbetrieb  75 107 -29,9 54 70 -22,9 31106 39864 -22,0 
Betriebe jurist. Pers.  - - -   1110 1304 -14,9 
Flächen insg. (ha)  1.199 1.277 -6,1 112.178 96.563 16,2 1502505 1509720 -0,5 
Haupterwerbsbetrieb 550 467 17,8 68.546 52.163 31,4 615715 583786 5,5 
Nebenerwerbsbetrieb 649 810 -19,9 33.217 35.591 -6,7 388777 426756 -8,9 
Betriebe jurist.Pers.  - - - 10.415 8.809 18,2 498013 499178 -0,2 
 
 
 

3.2.2.1. Emissionen aus der Nutztierhaltung  
 
 
Zur Hintanhaltung von potentiellen Nutzungskonflikten zwischen der Landwirtschaft und den 
angrenzenden Nutzungen wurden die Schutzabstände der größeren Landwirte im 
Gemeindegebiet ermittelt. Es wurde der baurechtlich bewilligte Viehbestand (Tierart, -anzahl 
und Nutzung) einiger größerer ortsansässiger Landwirte erhoben und mit Hilfe der 
„Richtlinie zur Beurteilung von Immissionen aus der Nutztierhaltung in Stallungen“ 
(ÖRL), anhand der Tierart und Nutzungsrichtung, der Anzahl und der landtechnischen 
Ausstattung, die mögliche Immission im Umkreis des Emittenten abgeschätzt.  
 
Als Instrument der Raumplanung soll die „Richtlinie zur Beurteilung von Immissionen aus der 
Nutztierhaltung in Stallungen“ die Möglichkeit bieten, bei Änderungen der örtlichen 
Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung den entsprechenden Bestandschutz durch 
Einhaltung von Schutzabständen zu gewährleisten. Die errechneten Schutzerfordernisse 
gelten nicht nur für benachbarte Wohngebiete gegenüber Immissionen aus der 
Nutztierhaltung, sondern auch für Standorte ansässiger Landwirte/Tierhalter gegenüber 
heranrückenden Wohngebieten. 
 
Konsequenzen für die örtliche Raumplanung 
 
Laut Angabe der Gemeinde sind in der Gemeinde Weinitzen noch größere Landwirte im 
Bauland bzw. im Nahbereich der Siedlungen, insbesondere in den Siedlungsbereichen 
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Niederschöckl, Oberschöckl und Nadisch, vorhanden (siehe dazu Anhang 2, Bestandsplan 
mit Auflistung der landwirtschaftlichen Betriebe).  
 
Mit Hilfe der oben erwähnten Richtlinie werden die entsprechenden Abstände zu den 
Landwirten errechnet und zum Erhalt und Schutz der bestehenden Betriebe werden die 
relevanten Geruchskreise im Örtlichen Entwicklungsplan Nr. 4.0 und im 
Flächenwidmungsplan Nr. 4.0 ersichtlich gemacht. 
 
In diesen geruchsbelasteten Bereichen ist zum Schutz der bestehenden Landwirte bzw. 
einer Hintanhaltung von potentiellen Nutzungskonflikten keine Erweiterung der Wohnfunktion 
vorgesehen und es werden entsprechende siedlungspolitische Entwicklungsgrenzen und 
Pufferbereiche im Örtlichen Entwicklungsplan Nr. 4.0 festgelegt.  
 
 
 
3.3. Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen  
 
 
Gemäß der letzten Volkszählung werden in der Gemeinde Weinitzen 74 Arbeitsstätten, in 
welchen 292 Personen beschäftigt sind, verzeichnet. Diese untergliedern sich wie in der 
folgenden Tabelle aufgelistet in die unten angeführten Branchen:  
 
 

Tabelle 13: Aufteilung der Arbeitsstätten und Beschäftigten in der Gemeinde, 2001 
(Quelle: Statistik Austria) 
 Arbeitsstätten Beschäftigte 
Handel; Reparatur v. Kfz. u. Gebrauchsgütern 15 54 
Sachgütererzeugung 7 53 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 3 16 
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 3 38 
Beherbergungs- und Gastwesen 10 42 
Kredit- und Versicherungswesen 2 2 
Unterrichtswesen 2 11 
Bauwesen 7 21 
Realitätenwesen, Unternehmensdienstleistungen 17 30 
Erbringu. von sonst. öffentl. und privaten Dienstleitungen 5 9 
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 1 10 
Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung 2 6 

Gesamt 74 292 
 
 

Tabelle 14: Arbeitsstätten und Beschäftigte im II. und III. Sektor in Weinitzen 
(Quelle: Statistik Austria; Stand 2005: Gemeindeangabe) 

 1991 2001 2008 Veränderung 1991-2001 
Arbeitsstätten 49 74 102 51,0 
Beschäftigte 179 292 k.A. 63,1 

 
 
Die Anzahl der Arbeitsstätten und der Beschäftigten ist in der Gemeinde Weinitzen innerhalb 
der letzten Jahrzehnte annähernd parallel zur Einwohnerzunahme gestiegen.  
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Durch das in der Verordnung festgelegte Ziel des Erhaltes und des Ausbaues der Industrie- 
und Gewerbefunktion in Weinitzen soll einer Abwanderung sowie einer Zunahme der 
Auspendlerzahl entgegengewirkt werden.  
 
Konsequenzen für die örtliche Raumplanung 
 
Durch entsprechende Festlegungen im Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 4.0 bzw. im 
Flächenwidmungsplan Nr. 4.0 sollen, unter Berücksichtung des sensiblen 
Landschaftsraumes und einer Hintanhaltung von potentiellen Nutzungskonflikten, die 
Voraussetzungen für den Erhalt der bestehenden Betriebe und eine weitere Ansiedlung von 
umweltfreundlichen Klein- und Mittelbetrieben geschaffen werden.  
 
Insbesondere im Bereich Fasslberg, welcher im Wirkungsbereich der örtlichen Raumplanung 
als Schwerpunkt Gewerbe festgelegt wird, werden die räumlichen Voraussetzungen für eine 
Ansiedlung zusätzlicher, umweltfreundlicher Betriebe geschaffen.  
 
 
 
3.4. Tourismus 
  
 

Tabelle 15: Tourismusstatistik Winterhalbjahr in Weinitzen 
(Quelle: Landesstatistik Steiermark, Stand 2007) 

 2005 2006 2007 
Ankünfte 576 895 846 
Nächtigungen 6.260 10.454 10.363 
Betriebe 9 9 9 
Betten 167 169 169 

 
Tabelle 16: Tourismusstatistik Sommerhalbjahr in Weinitzen 
(Quelle: Landesstatistik Steiermark, Stand 2007) 

 2005 2006 2007 
Ankünfte 1.186 986 1.312 
Nächtigungen 11.998 11.650 12.948 
Betriebe 9 9 9 
Betten 167 169 169 

 
 
Der Überblick über die Tourismusindikatoren in der Gemeinde Weinitzen verdeutlicht die 
Funktion der Gemeinde als Sommertourismusgemeinde.  
 
Die Gemeinde verfügt aufgrund des vielfältigen Landschaftsbildes, mit den unterschiedlichen 
topographischen Gegebenheiten, den hohen Waldbestand sowie den 
landschaftsraumtypischen Strukturelementen über ein hohes natürliches Potential für die 
Naherholung bzw. den Tourismus.  
 
Im Gemeindegebiet sind zahlreiche gastronomische Betriebe und eine Einrichtung mit 
Ferienwohnungen vorhanden. Eine besondere Sehenswürdigkeit stellt der Wetterturm aus 
dem Jahr 1824 in der KG Niederschöckl dar.  
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Die Gemeinde Weinitzen ist Mitglied des Vereins Schöcklland, zu welchem sich sieben 
Gemeinden des Bezirkes Graz-Umgebung zusammengeschlossen haben, um gemeinsame, 
grenzüberschreitende Kooperationen in den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Sport, 
Landwirtschaft und Tourismus zu erarbeiten und eine Vermarktung von regionalen 
Produkten und der bestehenden Kulturlandschaft anzustreben.  
 
Insgesamt nimmt die Tourismusfunktion im Gemeindegebiet jedoch eine untergeordnete 
Rolle ein und ein weiterer Ausbau dieser Funktion ist von Seiten der Gemeinde nicht 
vorgesehen. 
 
Konsequenzen für die örtliche Raumplanung 
 
Durch die Festlegung von entsprechenden Entwicklungsgrenzen und Freihaltebereichen im 
Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 4.0 wird der Erhalt des Landschaftsbildes und somit der 
landschaftlichen Besonderheit gesichert.  
 
Ein Ausbau der Tourismusfunktion und eine Ausweisung von Ferienwohngebieten im 
Gemeindegebiet ist von Seiten der Gemeinde nicht vorgesehen.  
 
Die bestehenden Sport- und Freizeiteinrichtungen im Gemeindegebiet werden als 
Freizeitfunktionen im Örtlichen Entwicklungsplan Nr. 4.0 und als Sondernutzungen im 
Freiland im Flächenwidmungsplan Nr. 4.0 ersichtlich gemacht.  
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4. Technische Infrastruktur  
 
 
4.1. Verkehr  
 
Die Gemeinde Weinitzen wird von den Landesstraßen L 329, L 387 sowie der Bundesstraße 
B 72 durchquert und ist durch zahlreiche Gemeindestraßen erschlossen. Nordöstlich der 
Gemeinde verläuft ferner die Landesstraße L 319. Im Zuge der zukünftigen 
Siedlungsentwicklung sind die bestehenden Lärmimmissionen entlang der Bundesstraße B 
72 und der Landesstraßen L 319, L 329 und L 387 (siehe dazu Kapitel 1.5.1. 
Verkehrsemissionen/ Lärm) zu berücksichtigen.  
 
Im nördlichen Bereich des gewerblichen Siedlungsschwerpunktes Fasslberg ist die 
Einrichtung einer Park & Ride – Anlage vorgesehen. Somit soll eine zusätzliche Optimierung 
der bestehenden guten Erreichbarkeit des Siedlungsschwerpunktes erzielt werden.  
 
Im Gemeindegebiet besteht ferner eine gute öffentliche Verkehrsanbindung durch die 
Verbund Linie mit Haltstellen in den allen Baulandbereichen entlang dem Bundes- und 
Landesstraßennetz sowie im Siedlungsbereich Zösenberg. Des weiteren verfügt die 
Gemeinde über ein gut ausgebautes Wander- und Radwegenetz. 
 
 
 
4.2. Energie  
 
Die Stromversorgung in der Gemeinde wird von der Steweag – Steg, den Pichlerwerken und 
der EVU – Franz gewährleistet.  
 
Die diesbezüglich einzuhaltenden Sicherheitsabstände (2 x 7m) beeinträchtigen das 
Landschaftsbild und sind im zukünftigen Baugeschehen zu berücksichtigen. 
 
Die Gemeinde strebt eine Förderung des Einsatzes von erneuerbarer Energie zum Beispiel 
durch eine Stärkung des energiewirtschaftlichen Beitrages der Land- und Forstwirtschaft 
(Hackschnitzelanlagen, etc.) an. Bei zukünftigen Bauvorhaben und öffentlichen 
Einrichtungen sollen alternative Energieanlagen gefördert werden.  
 
 
4.3. Wasserversorgung  
 
Die Wasserversorgung der Gemeinde Weinitzen erfolgt durch die Wassergenossenschaft 
Schöckl-Alpenquell und einer Wasserversorgungsanlage in der Gemeinde Stattegg. Ferner 
verfügt die Wassergenossenschaft Oberschöckl über 2 Quellen und es sind private Quellen 
und Brunnen zur Versorgung von privaten Wohnhäusern im Gemeindegebiet vorhanden.  
 
Im Gemeindegebiet sind zum Schutz des Grundwassers Schutzgebiete festgelegt (siehe 
dazu Kapitel 1.3.2. Grundwasser) und diese werden im Flächenwidmungsplan Nr. 4.0 
ersichtlich gemacht. 
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4.4. Abwasser und Abfall 
 
Die Abfallentsorgung wird in der Gemeinde Weinitzen vom Abfallwirtschaftsverband Graz-
Umgebung gewährleistet. Ferner ist im Siedlungsbereich Niederschöckl ein 
Abfallsammelzentrum eingerichtet und es sind sechs kommunale Kläranlagen im 
Gemeindegebiet vorhanden.  
 
Für die Gemeinde Weinitzen liegt ein Gemeindeabwasserplan (Verfasser: DI Heidinger, 
Dezember 2007) vor. Alle Baulandbereiche im Gemeindegebiet, außer den Bereichen 
Oberschöckl und Zösenberg, sind bereits an das örtliche Kanalnetz angeschlossen. Die 
Umsetzung des Gemeindeabwasserplanes und insbesondere eine flächendeckende 
Abwasserentsorgung der Baulandbereiche wird in der Verordnung zum Örtlichen 
Entwicklungskonzept Nr. 4.0 als Ziel der Gemeinde festgelegt.  
 
 
4.5. Oberflächenentwässerung 
 
Eine Entwässerung der Oberflächengewässer hat vorwiegend im Zuge einer Versickerung 
vor Ort stattzufinden, da somit den wasserwirtschaftlichen Zielsetzungen, wie z.B. einer 
Ausnutzung der obersten humosen Bodenschicht als Reinigungsstufe, 
Grundwasseranreicherung und Vermeidung von zusätzlicher hydraulischer Belastung von 
Vorflutern im Hochwasserfall, etc. entsprochen wird. 
 
Hinsichtlich der hydraulischen Bemessung von Regenwassersickeranlagen wird auf die 
ÖNORM B 2506-1 (01.06.2000) sowie auf das ATV Regelblatt A 138 (1990) verwiesen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang 1: Beurteilung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 3.0 
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OEK 3.0 
ZIELE (Z)/ MAßNAHMEN (M)  

 
BEURTEILUNG 

 
OEK 4.0 

ZIELE / MAßNAHMEN 
Übergeordnete Strukturen 

 
Z.a: Trotz der Nahlage zu Graz soll ein eigenes und 

eigenständiges Zentrum etabliert werden. 
 
 
 
 
Z.b: Interessenausgleich bzgl. der Beziehungen zw. 

der Stadt Graz und der Gemeinde Weinitzen. 
M.b1: Für Projekte, die v.a. der Stadt Graz zu gute 

kommen, soll Graz die Kosten übernehmen. 
 

 
.
 
 
 
/
 

 
a. Die angestrebte Etablierung eines Gemeindezentrums in Weinitzen ist 

im Zuge der letzten Planungsperiode nur ansatzweise umgesetzt wor-
den. Durch entsprechende Festlegungen im Örtlichen Entwicklungs-
konzept Nr. 4.0 und insbesondere im Örtlichen Entwicklungsplan Nr. 
4.0 werden die räumlichen Voraussetzungen für eine Stärkung des 
Zentrums Niederschöckl geschaffen. Von der Gemeinde wird eine Ver-
lagerung der öffentlichen Einrichtungen vom Siedlungsbereich Weinit-
zen in das Zentrum Niederschöckl angestrebt. 

b. Diese Zielsetzung eines Interessenausgleich zw. der Stadt Graz und 
der Gemeinde Weinitzen wird nicht weitergeführt.  

 

 
Z.2.1., Z.2.3. 

Bevölkerung 
 
Z.a: Halten der Bevölkerungszahl, Abwanderung, 

insbesondere der Jugend, sind zu verhindern.
M.a1: Baulandausweisungen in erster Linie für Ei-

genbedarf und Gemeindemitglieder. 
 
Z.b: Bevölkerungszunahme durch Zuwanderung 

wird nicht angestrebt.  
M.b1: Keine zusätzlichen Reize für Zuwanderung - 

keine neuen Baugebiete.  
 

 
.
 
 
.
 
 

 
a. In der Gemeinde wird eine Bevölkerungszunahme zwischen 1991 und 

2001 um 9% und zw. 2001 bis 2008 (2.515 Einwohner) um 3,9% ver-
zeichnet. Die Gemeinde strebt für die Planungsperiode bis zum Jahr 
2013 eine kontinuierliche Bevölkerungszunahme mit einem Zielwert 
von 2.654 Einwohnern an. 

b. Die Bevölkerungszunahme in den letzten Jahren erfolgte in der Ge-
meinde Weinitzen insbesondere aufgrund der positiven Wanderungsbi-
lanz. Die im Flächenwidmungsplan Nr. 3.0 festgelegten Reserven ent-
sprechen ferner nicht dieser Zielsetzung des Örtlichen Entwicklungs-
konzeptes Nr. 3.0 und eine Umsetzung dieses Zieles würde eine Rück-
führung von im Flächenwidmungsplan Nr. 3.0 festgelegten Bauland er-
fordern. Diese Zielsetzung wird somit nicht weiter geführt, sondern es 
werden die räumlichen Vorraussetzungen für eine kontinuierliche Be-
völkerungszunahme unter Erhalt der bestehenden Lebensqualität ge-
schaffen.  

 

 
Z.2.1. 

Zentralörtliche Einstufung 
 
Z.a: Ausbau des Bereiches „Gemeindeamt / Ort 

Niederschöckl“ zum Zentralraum der Ge-
meinde. 

M.a1: Festlegung zentraler Orte im Siedlungsleit-
bild. 

 
.
 
 

 
a. Da im Ort Weinitzen keine entsprechende Baulandreserven und ge-

eignete Erweiterungsmöglichkeiten vorhanden sind, wird dieser Be-
reich nicht mehr als Zentrum festgelegt. Die Etablierung des Sied-
lungsbereiches Niederschöckl als Gemeindezentrum soll durch ent-
sprechende Festlegungen im Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 4.0 
und insbesondere im Entwicklungsplan Nr. 4.0 sowie durch die Mobili-

 
Z.2.3. 
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Z.b: Erhaltung der Versorgungsinfrastruktur.  
M.b1: Sicherung der Nahversorgungsbetriebe durch 

entsprechende Ausweisung im FWP. 
M.b2: Errichtung eines Gemeindesaales/ Gemein-

dezentrums in Niederschöckl. 
M.b3: Festlegung eines Vorrangstandortes für die 

Errichtung eines Rüsthauses der FF im Raum 
Windischhansl. 

M.b4: Errichtung eines Friedhofes. 
 

 
 
 
 
.
 
☺
 
 
/

sierung der bestehenden Reserven gemäß § 26a Stmk. ROG. 
Im Sinne des Stmk. ROG i.d.g.F., des Regionalen Entwicklungspro-
gramms sowie der Richtlinie zur Festlegung von Örtlichen Siedlungs-
schwerpunkten werden im Zuge der Revision Nr. 3.0 zusätzlich zum 
Gemeindezentrum (Überörtlicher Siedlungsschwerpunkt) verpflichtend 
Örtliche Siedlungsschwerpunkte festgelegt.  

b. Das Ziel wird grundsätzlich weiterverfolgt. Im Flächenwidmungsplan 
Nr. 3.0 ist dieses Ziel jedoch nicht konsequent umgesetzt worden und 
es wurden keine Flächen für die Errichtung von Betrieben sowie 
Diensten gesichert.  

Eine Mehrzweckhalle mit Gemeindesaal sowie ein Rüsthaus der frei-
willigen Feuerwehr im Raum Windischhansl wurden bereits errichtet. 
Dieser Bestand ist durch eine entsprechende Ausweisung im FWP Nr. 
4.0 zu sichern.  
Die Errichtung eines Friedhofes wird nicht mehr angestrebt, da der be-
stehende Bedarf durch die Nachbargemeinden gedeckt wird. Ferner 
ergab eine durchgeführte Bevölkerungsbefragung, dass von den Ein-
wohnern der Gemeinde die Errichtung eines Friedhofes nicht er-
wünscht ist.  

 

 
 
 
 
 
 
Z.2.3., Z.3.2., Z.4.2. 
 
 
 

Naturhaushalt – Naturraum 
 
Z.a: Erhaltung des vielfältigen Naturraumes (Flora 

und Fauna) und insbesondere bestehende 
Biotope. 

M.a1: Feuchtbiotope, Flurgehölzstreifen und Ufer-
begleitgrüne sind zu erhalten und Ufereinbrü-
che zu sanieren.  

 
M.a2: Biotope und Feuchtwiesen (Bsp. Kirchweg) 

werden im FWP als ökol. Vorrangflächen er-
sichtlich gemacht. 

 
 
 
 
M.a3: Landschaftlich besonders reizvolle Gebiete 

sind von Bebauungen freizuhalten (v.a. „Am 
Waldgrund“ samt angrenzenden Wald). 

 

 
☺
 
.
/
 
.
 
 
 
 
.

a. Im Zuge von entsprechende Festlegungen im Örtlichen Entwicklungs-
konzept Nr. 4.0 und im Örtlichen Entwicklungsplan Nr. 4.0 wird das zu-
sammenhängende Netz von vielfältigen Landschaftsstrukturelemente 
in der Gemeinde gesichert.  
Biotope, Flurgehölzstreifen und Uferbegleitgrüne werden in sämtlichen 
Planungen berücksichtigt und stellen im Sinne des Regionalen Ent-
wicklungsprogramms im Zuge einer zukünftigen Siedlungsentwicklung 
eine absolute naturräumliche Entwicklungsgrenze dar. Die Sanierung 
von Ufereinbrüchen liegt nicht im Wirkungsbereich der Gemeinde.  
Das im Flächenwidmungsplan Nr. 3.0 ausgewiesene Biotop westlich 
des Prenterweges ist nicht mehr aktuell und wird nicht weiter geführt.  
Die beiden im Flächenwidmungsplan Nr. 3.0 ersichtlich gemachten Bi-
otope im Annagraben und in der KG Fölling sowie die Naturschutzge-
biete (Feuchtwiesen und Feuchttümpel) werden jedoch weiterhin im 
Flächenwidmungsplan Nr. 4.0 ersichtlich gemacht und berücksichtigt.  
 
Die Zielsetzung einer Freihaltung von schützenswerten Landschaftsbe-
reichen wird grundsätzlich weitergeführt. Der Bereich „Am Waldgrund“ 
im westlichen Teil der Siedlung Fasslberg ist jedoch bereits bebaut.  
In der Verordnung zum Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 4.0 werden 

 
Z.1.1. 
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M.a4: Gute Bausubstanz soll als wesentliches land-

schaftsgliederndes Element erhalten werden. 
M.a3: Das gesamte Gemeindegebiet wird in den  

Grüngürtel aufgenommen. Ausnahmen bilden 
Industrie- und Gewerbegebiete, Baugebiete 
entlang regionalen Verkehrsnetz sowie alle 
als Bauland ausgewiesenen Siedlungsberei-
che. (Lediglich geringfügige Siedlungsergän-
zung u. Abrundung innerhalb des Grüngürtels 
möglich) 

Z.b: Ausgleich der Belastungen des Naturhaushal-
tes (z.B. „Naturausgleich“ auf dem Gebiet der 
technischen Infrastruktur – Wasser, Kanal). 

M.b1: Standorte der Rückhaltebecken sind im FWP 
ersichtlich zu machen.  

M.b2: Gefährdungszonen (Hochwasser, Erdrutsch, 
usw.) sind von jeglicher Bebauung freizuhal-
ten. 

 
 
 
Z.c: Verbesserung der Luftgüte, v.a. im Annagra-

ben. 
M.c1: Keine zusätzlichen Industrie- und Gewerbe-

gebiete sowie Vergrößerung der bestehenden 
Leistungskapazitäten im Annagraben. Dar-
über hinaus ist dort eine Verbesserung der 
Luftgüte anzustreben.  

M.c2: In Zusammenhang mit dem vorangegange-
nen Punkt ist die vorliegende Klimastudie zu 
beachten und im FWP umzusetzen. 

 
Z.d: In der Gemeinde vorhandene Rohstoffvor-

kommen sind zu sichern.  
M.d1: Sicherung der Rohstoffvorkommen wird 

durch das Berggesetz geregelt. 

 
 
 
/
 
/
 
 
 
 
.
 
☺
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
/
 

schützenswerte Bereiche (Landschaftsbereiche mit bedeutenden 
Sichtbeziehungen, Freihaltebereiche und wassergebundene Grünzo-
nen) festgelegt.  
Diese Zielsetzung wird nicht weitergeführt. Im Großteil der Siedlungen 
handelt es sich um „gute Bausubstanz“ und eine explizite Ersichtlich-
machung dieser ist somit nicht sinnvoll. 
Eine Aufnahme des gesamten Gemeindegebietes in den Grüngürtel 
wird von der Gemeinde nicht angestrebt. Die im Siedlungsleitbild Nr. 
3.0 dargestellte Grünzone wurde von Seiten der Stmk. Landesregie-
rung überarbeitet und diese Inhalte des Regionalen Entwicklungspro-
gramm Graz, Graz – Umgebung sind zu übernehmen. Die Grünzone 
wird somit im Örtlichen Entwicklungsplan Nr. 4.0 dargestellt und im 
Zuge sämtlicher Planungen berücksichtigt.  

b. Diese Zielsetzung wird nicht weiter verfolgt. Eine Anbindung der noch 
nicht angeschlossenen Siedlungsbereiche (Zösenberg, Oberschöckl) 
an das Kanalnetz wird jedoch angestrebt.  
Die Standorte der Rückhaltebecken werden gemäß der Untersuchung 
„Schöcklbach“ (1981), verfasst von P. Bilek, im Flächenwidmungsplan 
Nr. 4.0 und im Örtlichen Entwicklungsplan Nr. 4.0 ersichtlich gemacht.  
Im Sinne des Sachprogramms zur hochwassersicheren Entwicklung 
der Siedlungsräume werden die Hochwasseranschlagslinien (HW), wie 
dargestellt im FWP Nr. 3.0, weitergeführt.  
Die Berücksichtigung der erdrutschgefährdeten Bereiche wurde nicht 
immer eingehalten (Geichheitsgrundsatz) und ist künftig mittels Gut-
achten zu prüfen.  

c. Eine Verbesserung der Luftgüte liegt grundsätzlich nicht im Wirkungs-
bereich der Gemeinde. Es sind jedoch die räumlichen Voraussetzun-
gen für den Erhalt und die Verbesserung der Lüftgüte im Gemeindege-
biet zu schaffen. Bei kleineren Flächen ist im Zuge des Bauverfahrens 
und bei größeren Baulandentwicklungen ist im Zuge der Erstellung des 
Bebauungsplanes auf die Stellung der Gebäude Rücksicht zu nehmen 
(Firstrichtung, Gebäudehöhe usw.). 

 
 

d. Im Regionalen Entwicklungsprogramm Graz, Graz-Umgebung wurden 
im Gemeindegebiet keine Rohstoffvorrangzonen ausgewiesen, somit 
ist aus überörtlicher Sicht kein Handlungsbedarf gegeben. 
Die bewilligten Bergabbaugebiete im Annagraben werden gemäß den 
behördlichen Bescheiden im Örtlichen Entwicklungsplan Nr. 4.0 und im 
Flächenwidmungsplan Nr 4 0 ersichtlich gemacht und berücksichtigt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z.1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z.1.3. 
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M.d2: Verlagerung des Steinbruches der Fa. Kern 
ist zulässig, wenn kein Sachverständigengut-
achten dagegen spricht. Im Zuge dieser Ver-
lagerung ist eine Kapazitätserhöhung des Be-
triebes, eine Störung des Wasserhaushaltes 
am Zösenberg sowie eine Bestandsgefähr-
dung der Blaubruchhöhle unzulässig. 

 
Z.e: Bzgl. des Interessenausgleiches sind Gesprä-

che mit der Stadt Graz zu führen.  
 

 
 
 
 
 
/

Flächenwidmungsplan Nr. 4.0 ersichtlich gemacht und berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
e. Diese Zielsetzung eines Interessenausgleich zw. der Stadt Graz und 

der Gemeinde Weinitzen wird nicht weitergeführt. 
 

 



Beurteilung des rechtswirksamen Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 3.0 - 5 - 

ZT Raumplanungsbüro DI Vittinghoff Gemeinde Weinitzen 

Siedlungsentwicklung 
 
Z.a: Ausbau des Zentrums im Raum Niederschöckl/ 

Gemeindeamt.  
M.a1: Realisierung und konsequente Umsetzung 

des Siedlungsleitbildes Nr. 3.0. 
M.a2: Zentrumsstärkung durch entsprechende 

Ausweisungen und Festlegungen. 
 
 
 
 
 
 
 
Z.b: Keine weitere Zersiedelung.  
M.b1: Neubaulandausweisungen nur im Anschluss 

an bestehende Siedlungsansätze. 
M.b2: Keine Ausweisung von Ferienwohngebieten 

(Vermeidung einer weiteren Zersiedlung 
durch Wochenendhäuser). 

M.b3: Sanierung bestehender Zersiedelung (v.a. 
alte SF-AF) durch Verdichtung, Auffüllen und 
Ergänzung. 

 
 
 
Z.c: Deckung des Wohnbaulandbedarfes in gut 

geeigneten Gebieten. Festlegung der über die 
laufende Planungsperiode hinausgehende 
Siedlungsentwicklung (Schaffung von Grund-
reserven).  

M.c1: Ausweisung entsprechender Baulanderweite-
rungsgebiete zur Deckung des längerfristigen 
Baulandbedarfes. 

M.c2: Größere Siedlungsbereiche (außer Zentrum) 
sind in erster Linie aufzufüllen und abzurun-
den. Sinnvolle Erweiterungen sind jedoch zu-
lässig.  

 

 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
☺
 
☺
 
☺
 
 
 
☺
 
 
 
 
 
 

a. Diese Zielsetzungen des Siedlungsleitbildes Nr. 3.0 wurden im Flä-
chenwidmungsplan Nr. 3.0 nur teilweise umgesetzt. Im Zuge der Revi-
sion Nr. 3.0 wird das Siedlungsleitbild sowie der Flächenwidmungsplan 
der Gemeinde auf Grundlage der durchgeführten Bestandsanalyse, 
den eingelangten Planungsinteressen, den überörtlichen Festlegungen 
und dem errechneten Baulandbedarf der Gemeinde überarbeitet. Eine 
Umsetzung des Örtlichen Entwicklungsplanes Nr. 4.0 ist in der aktuel-
len Planungsperiode anzustreben und insbesondere sind die räumli-
chen Voraussetzungen für einen Ausbau des Zentrumsbereiches Nie-
derschöckl zu schaffen. Da im Ort Weinitzen keine entsprechende 
Baulandreserven und geeignete Erweiterungsmöglichkeiten vorhanden 
sind, wird dieser Bereich nicht mehr als Zentrum festgelegt und eine 
Verlagerung der öffentlichen Einrichtungen vom Siedlungsbereich 
Weinitzen in das Zentrum Niederschöckl wird angestrebt. 

b. Im Sinne der Raumordnungsgrundsätze § 3 Abs. 1 Zif. 2. Stmk. ROG 
ist eine Zersiedelung der Landschaft zu vermeiden. Dieses Ziel wird 
weitergeführt.  
Zur Hintanhaltung von weiteren Zersiedelungstendenzen wird die Ziel-
setzung einer Vermeidung von Ferienwohngebieten von Seiten der 
Gemeinde weiterhin angestrebt.  
In Siedlungsbereichen mit einer inneren Entwicklung und insbesonde-
re im Bereich übernommener Auffüllungsgebiete hat sich eine Sied-
lungsentwicklung auf eine Auffüllung des Bestandes zu beschränken. 
Alte Auffüllungsgebiete sind gemäß Stmk. ROG i.d.g.F. grundsätzlich 
nicht erweiterbar, sondern es soll im Zuge einer Auffüllung des Gebie-
tes eine geschlossene, nicht erweiterbare Siedlung geschaffen und 
gestärkt werden. 

c. Im Zuge der Revision Nr. 3.0 wird der Neubaulandbedarf für die aktu-
elle Planungsperiode errechnet und es wird eine bedarfsgerechte Bau-
landerweiterung im Flächenwidmungsplan 4.0 durchgeführt. Gemäß § 
26 Stmk. ROG hat die Gemeinde entsprechende Baulandmobilisie-
rungsmaßnahmen zu treffen. 
Zusätzlich zu den Festlegungen im Flächenwidmungsplan Nr. 4.0 wird 
die zukünftige Siedlungsentwicklung der Gemeinde Weinitzen im Örtli-
chen Entwicklungskonzept Nr. 4.0 bzw. im Örtlichen Entwicklungsplan 
Nr. 4.0 durch entsprechende Entwicklungsreserven, -richtungen und -
grenzen definiert. Somit wird eine kurz- und längerfristige, über die ak-
tuelle Planungsperiode hinausgehende, Siedlungsentwicklung im Ent-
wicklungsplan Nr. 4.0 festgelegt um eine flächensparende Baulander-
weiterung von innen nach außen zu sichern.  

 
Z.2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z.2.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z.2.1., Z.2.2. 
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Z.d: Vermeidung potentieller Nutzungskonflikte im 
Zuge von Baulandausweisungen. 
 
 
 
 
Z.e: Einfügung von Neubauten in die Landschaft 

sowie in die bestehenden Bau- und Sied-
lungsformen.  

M.e1: Erstellung von Bebauungsrichtlinien und –
plänen für besonders schützenswerte Ortstei-
le und städtebaulich sensible Gebiete. 

 
Z.f: Schaffung von Ersatzflächen für Betriebe, die 

aus Wohngebieten aussiedeln. 
M.f1: Ausweisung von Vorranggebieten für die An- 

bzw. Umsiedlung von Betrieben im Flächen-
widmungsplan.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
☺
 
 
 
☺
 
 
 
☺
 

Im Sinne des Regionalen Entwicklungsprogramms Graz, Graz-
Umgebung i.V.m. der Richtlinie zur Festlegung von örtlichen Sied-
lungsschwerpunkten werden im Zuge der Revision Nr. 3.0 zusätzlich 
zum Überörtlichen Siedlungsschwerpunkt Niederschöckl, Örtliche 
Siedlungsschwerpunkte gemäß § 7 Abs. 1 Regionales Entwicklungs-
programm festgelegt. Außerhalb dieser festgelegten Siedlungsschwer-
punkte ist eine Baulanderweiterung über 3.000m² unzulässig und die 
dortige Siedlungsentwicklung hat sich vorrangig auf eine Abrundung 
und Auffüllung des Bestandes zu beschränken.  

d. Im Sinne der Raumordnungsgrundsätze § 3 Stmk. ROG sind potentiel-
le Nutzungskonflikte hintanzuhalten. Dieses Ziel wird weiterhin ange-
strebt und auf Basis der durchgeführten Bestandanalyse sowie den 
Zielsetzungen der Gemeinde durch entsprechende Festlegungen im 
Örtlichen Entwicklungsplan Nr. 4.0 und im Flächenwidmungsplan Nr. 
4.0 umgesetzt.  

e. Dieses Ziel wurde zum Teil umgesetzt und wird weitergeführt. Im Be-
reich besonders schützenswerter Bereiche wird durch die Festlegung 
von Bebauungsrichtlinien und –plänen eine optimale Einfügung von 
aufzuschließenden Bereichen in die Landschaft und die bestehende 
Siedlungsstruktur erzielt. Es ist jedoch abzuklären, welche Bereiche 
als besonders schützenswert anzusehen sind.  

 
f. Diese Zielsetzung wird weitergeführt. Insbesondere im gewerblichen 

Siedlungsschwerpunkt Fasslberg werden die räumlichen Vorrausset-
zungen für die Ansiedlung zusätzlicher umweltfreundlicher Klein- und 
Mittelbetriebe geschaffen.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z.2.2. 
 
 
 
 
 
Z.2.5. 
 
 
 
 
 
 
 
Z.3.2. 
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Siedlungsleitbild 
 
Weinitzen 
• Zentrum in Funktionsergänzung zu Nieder-

schöckl, Hauptsiedlungs- Erweiterungsgebiet 
• Vorrang: Zentralörtliche Funktionen und Woh-

nen 
• Entwicklung: 

- Durch Waldbestand begrenzt, jedoch 
Rodungen zulässig.  

- Kleinräumige Gewerbezonen – Be-
standsfestlegungen 

- Standort für Fremdenverkehr und Naher-
holung 

 
Niederschöckl 
• Zentrum in Funktionsergänzung zu Weinitzen, 

Hauptsiedlungs- Erweiterungsgebiet 
• Vorrang: Zentralörtliche Funktionen und Woh-

nen 
• Entwicklung: 

- Südlich: keine weitere Entwicklung 
(Denkmalschutz) 

- Westlich: Keine weitere Entwicklung 
(Klimastudie)  

- Nördliche Grenze bildet derzeitige Be-
standgrenze 

- Ausbau der zentralörtl. Einrichtungen 
- Standort Asz und Sportnutzung 
- Standortverträgliche Dienstleitungen und 

Kleingewerbe 
 

Möltensiedlung 
• Nebenzentrum / zentraler Siedlungsraum mit 

Entwicklung in Richtung Norden – Prenterweg 
und Weinbergweg sowie Landesstraße Rich-
tung Osten bis zur Parzelle 444/1 

• Vorrang: Wohnen/ standortverträgliche Dienst-
leistungen. 

 
 
 
 
 
 

 
Die Festlegung einer allgemeinen Zulässigkeit von Rodungen wird nicht 
weitergeführt. (Freihaltung des Waldrandes, Beschattung, Berücksichti-
gung der Waldfunktion gemäß Waldentwicklungsplan).  
 
 
Festlegungen im Örtlichen Entwicklungskonzept bzw. im Örtlichen 
Entwicklungsplan Nr. 4.0:  
 
Der Siedlungsbereich Niederschöckl wird im Sinne des § 5 Abs. 2 Regio-
nales Entwicklungsprogramm Graz, Graz-Umgebung als Vorrangzone für 
die Siedlungsentwicklung (überörtlicher Siedlungsschwerpunkt/ Gemein-
dezentrum) im Örtlichen Entwicklungsplan Nr. 4.0 festgelegt. 
 
Die Siedlungsbereiche Höhenweg/Kollerweg, Möltensiedlung/Prenterweg/ 
Weinbergweg und Bleihütten werden gemäß § 7 Abs. 1 Regionales Ent-
wicklungsprogramm Graz, Graz-Umgebung i.V.m. der Richtlinie zur Fest-
legung von Örtlichen Siedlungsschwerpunkten als Örtliche Siedlungs-
schwerpunkte (Nebenzentren) und der Siedlungsbereich Fasslberg wird 
als gewerblicher Siedlungsschwerpunkt festgelegt.  
 
Im Bereich der festgelegten Siedlungsschwerpunkte werden entsprechen-
de Funktionen und Entwicklungspotentiale zur Stärkung der bestehenden 
Nutzungen im Örtlichen Entwicklungsplan Nr. 4.0 ausgewiesen.  
 
Gemäß dem Regionalem Entwicklungsprogramm Graz, Graz-Umgebung 
ist außerhalb dieser festgelegten Siedlungsschwerpunkte eine Baulander-
weiterung über 3.000m² unzulässig.  
 
Zusätzlich zu dem Überörtlichen und den Örtlichen Siedlungsschwerpunk-
ten werden im Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 4.0 Siedlungsbereiche 
mit einer äußeren Entwicklung (Bachwirt, Oberschöckl, Kirchweg, Weinit-
zen, Höf, Sternwirt, Neusitz und Nadisch) und Siedlungsbereiche mit einer 
inneren Entwicklung (Tischlerwirt, Rüsthaus, Zösenberg 1, 2 und 3, 
Sundlweg, Holzmöstlweg, Gregerbauerweg, Trinklweg und Fasslstraße) 
festgelegt.  
 
Die zukünftige Entwicklung der festgelegten Nutzungen wird durch die 
Festlegung von entsprechenden Entwicklungsreserven, -richtungen und -

i Ö tli h E t i kl k t N 4 0 b i Ö tli h E t

 
Z.1.1. 
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• Entwicklung: 

- Westlich: keine Erweiterung entlang der 
Landesstraße  

- Südlich: Erweiterung im eine Häuserreihe
 
Fasslberg 
• Nebenzentrum  
• Vorrang: Wohnen/ standortverträgliches Ge-

werbe und Dienstleistungen 
• Südwestlich der L 319: Vorrangstandort Ge-

werbe 
• Südöstlich der B 72: Vorrangstandort Industrie- 

und Gewerbe 
 
Bachwirt 
• Ortsgebiet – Auffüllungen und Abrundungen 
• Vorrang: Wohnen/ standortverträgliche Dienst-

leistungen 
• Erweiterung erst nach Konsumierung der Re-

serven 
• Vorrangstandort: Freizeit/ Erholung (Hexenkes-

sel) 
• Nordöstlich Hexenkessel (südl. der Landes-

straße): Vorrang standortverträgliches Gewerbe 
und Dienstleistungen 

 
Oberschöckl 
• Dorf Oberschöckl - Nebenzentrum– Auffüllun-

gen und Abrundungen 
• Vorrang: Land- und Forstwirtschaft mit ergän-

zender Wohnnutzung und öffentl. Einrichtungen
• Windischhansl: nicht erweiterbar 
 
Bleihütten 
• Ortsgebiet – Auffüllungen und Abrundungen 
• Vorrang: Wohnen 
• Erweiterung erst nach Konsumierung der Re-

serven 

grenzen im Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 4.0 bzw. im Örtlichen Ent-
wicklungsplan Nr. 4.0 definiert. Ferner erfolgt eine Mobilisierung der beste-
henden Reserven im Sinne des § 26a Stmk. ROG. 
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• Standortverträgliche Dienstleistungen und 
Kleingewerbe 

 
Nadisch 
• Ortsgebiet – Auffüllungen und Abrundungen 
• Vorrang: Wohnen 
• Erweiterung erst nach Konsumierung der Re-

serven 
• Vorrang: Land- und Forstwirtschaft mit ergän-

zender Wohnnutzung  
 
Kollerweg 
• Ortsgebiet – Auffüllungen und Abrundungen 
• Vorrang: Wohnen 
 
Tischlerwirt 
• Ortsgebiet – Auffüllungen und Abrundungen 
• Vorrang: Wohnen 
• Standortverträgliche Dienstleistungen 
 
Höhenweg 
• Ortsgebiet – Auffüllungen und Abrundungen 
• Vorrang: Wohnen 
• Standortverträgliche Dienstleistungen und 

Kleinbetriebe 
• Im Bereich der B 72: Vorrangstandort Industrie 

und Gewerbe 
 
Dezentrale Bestandsausweisungen (Sundlweg, 
Zösenberg, Kirchweg, Höf, Trinklweg 1, Stern-
wirt, Neusitz): 
• Vorrang: Wohnen 
• Entwicklung: Lediglich Auffüllung und Abrun-

dung zur Schaffung eines kompakten Sied-
lungskörpers 
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Arbeit – Wirtschaft 
Ziele 
Z.a: Erhalt einer gut funktionierten Land- und 

Forstwirtschaft für die Grundversorgung der 
Bevölkerung. Vermeidung von potentiellen 
Nutzungskonflikten.  

M.a1: Ausweisung und Erhalt von landwirtschaftlich 
genutzten Flächen als Freiland. 

M.a2: Überwiegend landwirtschaftlich genutzte 
Gebiete sollen zur Sicherung der Betriebe als 
Dorfgebiet oder Freiland festgelegt werden. 
Vermeidung von potentiellen Nutzungskonflik-
ten. 

 
 
 
M.a3: Bei Bau- und sonstigen Bewilligungsverfah-

ren soll die Baubehörde dahingehend wirken, 
dass bestehende Zufahrten zu landwirtschaft-
lichen Betrieben nicht negativ beeinflusst 
werden.  

M.a4: Einrichtung von Bauernmärkten und Förde-
rung von Direktvermarktung landwirtschaftli-
cher Betriebe. 

Z.b: Erhalt der in der Gemeinde bestehenden Be-
triebe, v.a. auch der Nahversorgungsbetriebe.

M.b1: Erhaltung und Stärkung von bestehenden, 
nicht landwirtschaftlichen Betrieben durch 
entsprechende Ausweisungen. Vermeidung 
von potentiellen Nutzungskonflikten und ne-
gativen Umweltbeeinträchtigungen. 

M.b2: Berücksichtigung ansässiger Betriebe bei der 
Vergabe öffentlicher Arbeiten. 

Z.c: Schaffung und Ausbau von attraktiven Einrich-
tungen für den Fremdenverkehr. 

M.c1: Zur Intensivierung des Fremdenverkehrs sind 
bestehende, nicht zersiedelte Freiräume und 
Naherholungsräume von Bebauungen freizu-
halten. 

 

 
☺
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
/
 
☺
 
 
 
 
/
 
/ 
 
 

a. Die räumlichen Voraussetzungen für eine gut funktionierende Land- 
und Forstwirtschaft werden durch entsprechende Festlegungen im Ört-
lichen Entwicklungsplan Nr. 4.0 geschaffen. Diesbezüglich werden un-
ter Einbeziehung der „Richtlinie zur Beurteilung von Immissionen aus 
der Nutztierhaltung“ entsprechende Funktionen, Entwicklungsgrenzen 
und Pufferbereiche zum Schutz der bestehenden Betriebe im Entwick-
lungsplan Nr. 4.0 festgelegt.  
Im Sinne einer Hintanhaltung von Nutzungskonflikten gemäß Raum-
ordnungsgrundsätze § 3 Stmk. ROG und zum Schutz des bestehen-
den Landschaftsbildes wird das zusammenhängende Netz von groß-
flächigen Freilandbereichen und landschaftsraumtypischen Struktur-
elementen, wie z.B. Grünstreifen oder Waldsäume, durch entspre-
chende Festlegungen im Örtlichen Entwicklungsplan Nr. 4.0 gesichert. 
Ferner wird die Grünzone gemäß Regionalem Entwicklungsprogramm 
Graz, Graz-Umgebung im Zuge sämtlicher Planungen berücksichtigt.  
 
Die Zielsetzung ist zwar nur bedingt umsetzbar, die Intention wird je-
doch weitergeführt.  
 
 
 
Die Einrichtung von Bauernmärkten, etc. ist nicht Gegenstand des Ört-
lichen Entwicklungskonzeptes und wird nicht weiter verfolgt.   
 

b. Die räumlichen Voraussetzungen für die Stärkung und den bedarfsge-
rechten Ausbau der Nahversorgungseinrichtungen im Gemeindezent-
rum sind zu schaffen. Zum Erhalt der bestehenden Betriebe werden 
auf Basis der durchgeführten Bestandsaufnahme im Sinne einer Hin-
tanhaltung von Nutzungskonflikten entsprechende Funktionen, Gren-
zen und Pufferbereiche im Örtlichen Entwicklungsplan Nr. 4.0 festge-
legt.  
Die Berücksichtigung ansässiger Betriebe bei der Vergabe öffentlicher 
Arbeiten ist nicht Regelungsgegenstand eines Örtlichen Entwicklungs-
konzeptes und wird somit nicht weitergeführt.  
 

c. Die Gemeinde strebt keinen zusätzlichen Ausbau der Tourismusfunk-
tion im Gemeindegebiet an und diese Zielsetzung wird somit nicht wei-
ter geführt.  
 

 
Z.3.1 
 
 
 
 
 
Z.2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z.3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
Z.4.2. 
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M.c2: Förderung von Privatinitiativen und Einrich-

tungen auf dem Gebiet der Naherholung und 
des Fremdenverkehrs.  

M.c3: Für den bestehenden Radweg durch den 
Annagraben bestehen Erweiterungspläne (in 
Richtung Rinnegg) von Seiten der Stmk. Lan-
desregierung. Dieses Vorhaben sollte mög-
lichst schnell realisiert werden.  

 
/

 
Die Förderung von Privatinitiativen und Einrichtungen auf dem Gebiet 
der Naherholung und des Fremdenverkehrs (wie z.B. die Erweiterung 
des Radwegenetzes ist nicht Gegenstand des Örtlichen Entwicklungs-
konzeptes. Diese Zielsetzung wird nicht weiter verfolgt.   

 

Bildung und Kultur 
 
Z.a: Errichtung eines Gemeindezentrums (Gemein-

desaal) in Niederschöckl im Bereich nördlich 
des Kindergartens – Sportplatz.  

M.a1: Die Fläche zw. Kindergarten und Landes-
straße wird als Vorbehaltsfläche für die Er-
richtung eines Gemeindezentrums ausgewie-
sen. 

Z.b: Errichtung eines Friedhofes für die Gemeinde 
Weinitzen. 

Mb1: Festlegung eines Standortes für Friedhof. 

 
☺
 
 
 
 
.
 

 
 
a. Dieses Ziel wurde bereits umgesetzt.  
 
 
 
 
 
 
b. Dieses Ziel wird nicht weiterverfolgt, da der bestehende Bedarf durch 

die Nachbargemeinden gedeckt wird.  
 

 

Gesundheit und Soziales 
 
Z.a: Erhalt und Verbesserung der ärztlichen Ver-

sorgung. 
M.a1: Wünschenswerte Verbesserung der fachärzt-

lichen Versorgung (in Andritz). 
M.a2: Die Flächen des Bergarbeiterheim werden 

als Kur- und Erholungsgebiet festgelegt. 
 
Z.b: Weiterer Ausbau der Einrichtungen für Freizeit 

und Sport. 
M.b1: Fläche west- und nördlich des Abfallsammel-

zentrums in Niederschöckl werden als Vor-
rangfläche für die Errichtung und Erweiterung 
von Sportanlagen festgelegt.  

 

 
 
☺
 
 
 
 
☺

a. Die räumlichen Voraussetzungen für den Erhalt der bestehenden sozi-
alen Infrastruktur sind zu schaffen.  
Das physikalische Ambulatorium der Versicherungsanstalt für Eisen-
bahnen und Bergbau wurde bereits im Flächenwidmungsplan Nr. 3.0 
als Erholungsgebiet ausgewiesen. Diese Festlegung wird fortgeführt 
und im Örtlichen Entwicklungsplan Nr. 4.0 werden im Falle einer Ab-
änderung der dort ausgewiesenen Grünzone gemäß dem Regionalen 
Entwicklungsprogramm die Vorraussetzungen für eine Erweiterung der 
bestehenden Einrichtung geschaffen.  

b. Die bestehenden Sondernutzungen für Sport- und Freizeiteinrichtun-
gen werden im Flächenwidmungsplan Nr. 4.0 weitergeführt. Somit 
werden die räumlichen Voraussetzungen für den Erhalt und einen be-
darfsgerechten Ausbau der Freizeit- und Sporteinrichtungen im Ge-
meindegebiet geschaffen. Ferner wird zur Hintanhaltung von potentiel-
len Nutzungskonflikten im Sinne der Raumordnungsgrundsätze § 3 
Stmk. ROG i.d.g.F. zwischen den Sondernutzungen und den angren-
zenden Wohnnutzungen kein weiteres Bauland festgelegt. 

 

 
Z.4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z.4.1. 



Beurteilung des rechtswirksamen Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 3.0 - 12 - 

ZT Raumplanungsbüro DI Vittinghoff Gemeinde Weinitzen 

Technische Ver- und Entsorgung 
 
Z.a: Weiterer Ausbau der techn. Infrastruktur (Ge-

meinde ist überwiegend ver- und entsorgt).  
M.a1: Weiterer Ausbau der Kanalisation laut dem 

rechtskräftigen Abwasserentsorgungskon-
zept. 

M.a2: Erschließung der sogen. Gösserquelle und 
Einbezug derer in die bestehende Wasser-
versorgungsanlage.  

M.a3: Errichtung eines Heizzentrums für den Be-
reich Abfallsammelzentrum (Kindergarten). 

 
M.a4: Bau einer Biomasseheizung für Versorgung 

des Zentrums (Gemeinde, Volksschule, Kir-
che, Lehrerwohnhaus).  

M.a5: Abklärung mit EVU Franz bzgl. nicht ange-
kündeter Stromabschaltungen zur zukünftigen 
Problemvermeidung. 

M.a6: Stromversorgungsleitungen sollen künftig nur 
noch verkabelt ausgeführt werden.  

M.a7: Vergrößerung des Telefonnetzes Kumberg 
zur Vermeidung von Zusammenbrüche des 
gesamten Netzes.  

Z.b: Sorgfältiger Umgang mit Energie (Energiespa-
ren). 

 

 
.
 
 
 
/
 
☺
 
/
 
/
 
 
 
 
/

 
 
a) Die bestehende technische Infrastruktur ist in sämtlichen Planungen 

der Gemeinde zu berücksichtigen. Eine Verbesserung sowie ein Aus-
bau dieser, insbesondere eine flächendeckende Abwasserreinigung 
(Anbindung der Siedlungsbereiche Oberschöckl und Zösenberg), ist 
anzustreben.  
Dieses Ziel liegt nicht im Wirkungsbereich der Örtlichen Raumplanung. 
Ferner befindet sich die erwähnte Gösserquelle nicht in der Gemeinde 
Weinitzen.  
Im Bereich des Kindergartens wurde bereits ein Heizzentrum errichtet 
und dieses Ziel wurde somit umgesetzt.  
 
Dieses Ziel wird nicht weitergeführt.  
 
 
Die Regelung der Maßnahmen a5, a6 und a7 ist nicht Gegenstand der 
Örtlichen Raumplanung. 

 
 
 
 
 
 
a. Die Einsparung von Energie liegt nicht im Wirkungsbereich der Örtli-

chen Raumplanung.  
 

 
 
Z.5.1. 

Verkehr 
 
Z.a: Erhöhung der Verkehrsicherheit. 
M.a1: Errichtung von Haltebuchten und Wartehäu-

schen im Bereich der Haltestellen des öffent-
lichen Verkehrs. 

Z.b: Weiterer Ausbau des Gemeindestraßennetzes. 
Z.c: Erweiterung des Radweges durch den Anna-

graben weiter nach Rinnegg (finanzieller Inte-
ressenausgleich mit der Stadt Graz).  

 
☺
 
 
.

 
a. Die Erhöhung der Verkehrssicherheit im Gemeindegebiet wird weiter-

hin angestrebt und ist durch entsprechende Maßnahmen umzusetzen. 
Für das Gemeindegebiet wird derzeit ein interkommunales Verkehrs-
konzept von Dr.techn. Ulrich Bergmann (Verkehrplus - Prognose, Pla-
nung und Strategieberatung GmbH, Technisches Büro für Verkehrs-
planung und Verkehrstechnik, geplante Fertigstellung Mai 2008) er-
stellt.  

 
b. Diese Zielsetzung liegt nicht im Wirkungsbereich der Örtlichen Raum-

planung und wird nicht weitergeführt.  

 
Z.6.1. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anhang 2: Bestandsplan mit Darstellung der Nutzungen, Planungsinteressen und 
Landwirte mit Nachweis über die landwirtschaftlichen Betriebe (Darstellung der 

Geruchszahl, der Schutzabstände) 
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Landwirtschaftliche Betriebe 1

Schutz-abstand WA 
(fR=0,7)

Objektadresse

S = 25*fm*fR(WA)*Wurzel 
aus G

23 Heidemann Thomas Niederschöcklstraße 55,60 7,46 0,7 130,49 Niederschöckl
56 Harb Franz Hochsteinweg 19,55 4,42 0,7 77,38 Freiland
82 Beyer Monika Rinneggerstraße 10,16 3,19 0,7 55,78 Freiland
35 Schafzahl Johannes Schöckelblickstraße 6,80 2,61 0,7 45,63 Freiland

9 Neuhold Josef Brandweg 6,63 2,57 0,7 45,06 Freiland
65 Zötsch Peter Oberschöcklweg 5,48 2,34 0,7 40,97 Oberschöckl

104 Hopfer Walter Zösenberg 5,43 2,33 0,7 40,78 Zösenberg
43 Hütter Franz Weizerstraße 4,59 2,14 0,7 37,49 Freiland
61 Hopfer Walter Oberschöcklweg 4,38 2,09 0,7 36,62 Freiland
78 Freistätter Gerlinde Prenterweg 4,20 2,05 0,7 35,86 Freiland
30 Tüchler Hans Werner Niederschöcklstraße 4,10 2,02 0,7 35,43 Niederschöckl

55* Mautner Hannes Gregerbauerweg 3,66 1,91 0,7 33,48 Freiland
83 Stoxreiter Gottfried Rinneggerstraße 3,00 1,73 0,7 30,31 Freiland
88 Hopfer Peter Sundlweg 2,88 1,70 0,7 29,70

2 Mauthner Rudolf Höhenweg 2,85 1,69 0,7 29,54
34 Prettenthaler Rainer Niederschöcklstraße 2,76 1,66 0,7 29,07

103 Eisenberger Maria Elisabeth Zösenberg 2,75 1,66 0,7 29,02
75 Rinner Maria Oberschöcklweg 2,58 1,61 0,7 28,11
57 Feiertag Hans Heinrich Holzmöstlweg 2,55 1,60 0,7 27,95
44 Neuhold Franz Weizerstraße 2,51 1,58 0,7 27,73
62 Steindl Josef Oberschöcklweg 2,36 1,54 0,7 26,88
66 Rinner Peter Oberschöcklweg 2,30 1,52 0,7 26,54

6 Windisch Josef u. Josefa Neusitzstraße 2,25 1,50 0,7 26,25
42 Zottler Hermine Weizerstraße 2,22 1,49 0,7 26,07
95 Sorian Anton Zösenberg 2,19 1,48 0,7 25,90
52 Paar Walter Eisenbergerweg 1,97 1,40 0,7 24,56
37 Baumann Rupert Tivoliweg 1,96 1,40 0,7 24,50
80 Frank Kurt Prenterweg 1,90 1,38 0,7 24,12
54 Eisenberger Johann Eisenbergerweg 1,87 1,37 0,7 23,93
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Landwirtschaftliche Betriebe 2

Schutz-abstand WA 
(fR=0,7)

Objektadresse

S = 25*fm*fR(WA)*Wurzel 
aus G
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92 Gruber Maria Zösenberg 1,82 1,35 0,7 23,61
69 Gruber Rosa Oberschöcklweg 1,76 1,33 0,7 23,22

1 Steinkleiber Johann Faßlstraße 1,71 1,31 0,7 22,88
53 Mairold Robert Eisenbergerweg 1,70 1,30 0,7 22,82
15 Wartbichler Johann Kirchplatz 1,59 1,26 0,7 22,07
59 Rinner Heinrich Oberschöcklweg 1,57 1,25 0,7 21,93
24 Feiertag Ernestine Niederschöcklstraße 1,50 1,22 0,7 21,43

87* Zollner Leopold Römerweg 1,46 1,21 0,7 21,15
16 Zierler Emmerich Langeggerweg 1,17 1,08 0,7 18,93
31 Schüttengruber Alfred Niederschöcklstraße 1,14 1,07 0,7 18,68
50 Waidinger Karl Brandweg 1,13 1,06 0,7 18,60
33 Haas Manuela Niederschöcklstraße 1,12 1,06 0,7 18,52

4 Krebs Manfred Kollerweg 1,08 1,04 0,7 18,19
63 Harpf Hanns Oberschöcklweg 1,02 1,01 0,7 17,67
79 Schweiberger Adolf Prenterweg 0,96 0,98 0,7 17,15
70 Freistätter Johann Oberschöcklweg 0,85 0,92 0,7 16,13

8 Horwath Karl Schaftalbergweg 0,79 0,89 0,7 15,55
102 Tippl Josef Zösenberg 0,70 0,84 0,7 14,64

72 Putz Martha Oberschöcklweg 0,54 0,73 0,7 12,86
26 Hoffellner Eveline Niederschöcklstraße 0,51 0,71 0,7 12,50
32 Raunacher Benno Niederschöcklstraße 0,51 0,71 0,7 12,50
41 Feiertag Helfried Trinklweg 0,50 0,71 0,7 12,37
91 Hofer Hubert Weinbergweg 0,50 0,71 0,7 12,37
36 Zimmermann Johanna Tivoliweg 0,46 0,68 0,7 11,87
85 Kainz Rupert Rinneggerstraße 0,46 0,68 0,7 11,87
77 Anhofer Martin Prenterweg 0,39 0,62 0,7 10,93
86 Gruber Hubert Römerweg 0,34 0,58 0,7 10,20
20 Hasenhütl Karl Nadischweg 0,25 0,50 0,7 8,75
19 Nöst Gertrude Nadischweg 0,20 0,45 0,7 7,83
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Landwirtschaftliche Betriebe 3

Schutz-abstand WA 
(fR=0,7)

Objektadresse

S = 25*fm*fR(WA)*Wurzel 
aus G
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98 Muhr Werner Zösenberg 0,16 0,40 0,7 7,00
13 Zierler Jakob Eggerstraße 0,10 0,32 0,7 5,53
45 Zötsch Friedrich Weizerstraße 0,10 0,32 0,7 5,53
58 Fikerment Maria Niederschöcklstraße 0,10 0,32 0,7 5,53

101 Schmoltner Anna Zösenberg 0,08 0,28 0,7 4,95
38 Höfer Ernst Trinklweg 0,04 0,20 0,7 3,50

105 Stattegger Herbert Zösenberg 0,04 0,20 0,7 3,50
29 Schinnerl Anton Niederschöcklstraße 0,03 0,17 0,7 3,03
22 Bressnig Ernst /Margit Niederschöcklstraße 0,02 0,14 0,7 2,47
40 Hopfer Emmerich Trinklweg 0,02 0,14 0,7 2,47

3 Höfer Reinhard Höhenweg 0,00 0,00 0,7 0,00 k.A.
7 Raudner Werner Neusitzstraße 0,00 0,00 0,7 0,00 k.A.

12 Fuchs Annemarie Eggerstraße 0,00 0,00 0,7 0,00 k.A.
14 Neuhold Konrad Faßlstraße 0,00 0,00 0,7 0,00 k.A.
21 Feiertag Walter Niederschöcklstraße 0,00 0,00 0,7 0,00 k.A.
27 Regula Gerhard Niederschöcklstraße 0,00 0,00 0,7 0,00 k.A.
28 Hopfer Peter Niederschöcklstraße 0,00 0,00 0,7 0,00 k.A.
48 Kerl Liselotte Weizerstraße 0,00 0,00 0,7 0,00 k.A.
49 Schafzahl Erhard Am Lineck 0,00 0,00 0,7 0,00 k.A.
67 Lang Josef Oberschöcklweg 0,00 0,00 0,7 0,00 k.A.
73 Rinner Heinz Oberschöcklweg 0,00 0,00 0,7 0,00 k.A.
76 Zotter Erich Prenterweg 0,00 0,00 0,7 0,00 k.A.
94 Tippl Jsef Zösenberg 0,00 0,00 0,7 0,00 k.A.
96 Hofer Thomas Zösenberg 0,00 0,00 0,7 0,00 k.A.
97 Dolcet Gottfried Zösenberg 0,00 0,00 0,7 0,00 k.A.
99 Kropf Karl Zösenberg 0,00 0,00 0,7 0,00 k.A.

5 Kapper Alfred Kollerweg 0,00 0,00 0,7 0,00
10 Rombold Josef Brandweg 0,00 0,00 0,7 0,00
11 Pammer Stefan Brandweg 0,00 0,00 0,7 0,00
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Landwirtschaftliche Betriebe 4

Schutz-abstand WA 
(fR=0,7)

Objektadresse

S = 25*fm*fR(WA)*Wurzel 
aus G
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17 Neuhold Johann Nadischweg 0,00 0,00 0,7 0,00
18 Maier Maria Nadischweg 0,00 0,00 0,7 0,00
25 Strassegger Maria Niederschöcklstraße 0,00 0,00 0,7 0,00
39 Großschädl Peter Trinklweg 0,00 0,00 0,7 0,00
46 Grubbauer Hedwig Weizerstraße 0,00 0,00 0,7 0,00
47 Neuhold Siegfried Weizerstraße 0,00 0,00 0,7 0,00

51* Skoberne Hermine Brandweg 0,00 0,00 0,7 0,00
60 Kummer Rosa Oberschöcklweg 0,00 0,00 0,7 0,00
64 Zötsch Johann Oberschöcklweg 0,00 0,00 0,7 0,00
68 Bauer Aloisia Oberschöcklweg 0,00 0,00 0,7 0,00
71 Mißbichler Rupert Oberschöcklweg 0,00 0,00 0,7 0,00
74 Kainz Elfriede Oberschöcklweg 0,00 0,00 0,7 0,00
81 Gößnitzer Elisabeth Rinneggerstraße 0,00 0,00 0,7 0,00
84 Prettenthaler Ingtrud Rinneggerstraße 0,00 0,00 0,7 0,00
89 Hafner Josefine Weinbergweg 0,00 0,00 0,7 0,00
90 Kompaß Willibald Weinbergweg 0,00 0,00 0,7 0,00
93 Feiertag Gottfried Zösenberg 0,00 0,00 0,7 0,00

100 Schmoltner Helmut Zösenberg 0,00 0,00 0,7 0,00

* Landwirt beabsichtigt Erweiterung
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